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Landwirtschaftskammer NRW · Johann-Walling-Str. 45   46325 Borken 
  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

der drei-Jahreszeitraum für die Sachkundefortbildung für „Altsachkundige“ Anwender von Pflanzenschutz-
mitteln endet am 31.12.2021. Daher lädt die Landwirtschaftskammer NRW herzlich ein :  

„Last-Minute“ Sachkundefortbildung 
 

� TERMIN: Donnerstag, 11. November 2021, 09:00 – 13:00 Uhr  
 ORT:  Gaststätte Terhörne, Weseker Weg 32, 46354 Südlohn 

 

Programm: 
 

Begrüßung durch den Geschäftsführer der Kreisstelle Borken  - Heinrich-Ludger Rövekamp 
Moderation durch den Teamleiter der Beratung Pflanzenbau, Pflanzen- und Wasserschutz, Bastian Lenert, LWK NRW  
 

1. Unkräuter im Getreide nachhaltig in Schach halten – Resistenzen vermeiden 
Bernhard Wiesmann, LWK NRW –Team Pflanzenbau, Pflanze-Wasserschutz Westmünsterland 
 
 

2. Fungizideinsatz im Getreide – bei geringer Wirkstoffvielfalt mehr an Sorte und Witterung ausrichten  
Tobias Schulze Bisping , LWK NRW – Team Pflanzenbau, Pflanze-Wasserschutz Westmünsterland 
 

3. Extreme Witterungsbedingungen – Auswirkungen auf die Unkrautregulierung im Mais 
Anja Keuck LWK NRW – Team Pflanzenbau, Pflanze-Wasserschutz Westmünsterland 

 

4. Insektizide im Ackerbau und Insektenschutz – Pflanzenschutz-Anwendung VO 
Martin Finke, LWK NRW – Team Pflanzenbau, Pflanze-Wasserschutz Westmünsterland 

 

5. Kleiner Aufwand mit großem Nutzen – Biodiversität einfach fördern  
Johannes Bayer, LWK NRW – Biodiversitätsberatung 

6. Schlusswort 
Heinrich Emming, Kreislandwirt 

 

Die Teilnahmegebühr für die Veranstaltung (einschließlich Getränke und belegte Brötchen) beträgt 49,50 
Euro. Die Anmeldung zur Teilnahme ist ausschließlich online möglich. 
Weitere Erläuterungen zur Sachkunde und der Veranstaltung finden Sie auf der Rückseite 
 

Bitte beachten Sie unbedingt die aktuell gültigen Corona-Schutzbestimmungen wie Tragen eines 
Mund-Nasenschutzes, Einhalten von Sicherheitsabständen und Handhygiene sowie die hierzu vor 
Ort verkündeten Anweisungen. Es muss der Nachweis erbracht werden, dass Sie getestet, genesen 
oder geimpft sind (3-G-Regel). 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 

   

 

( Heinrich-Ludger Rövekamp ) 
Geschäftsführer LWK NRW ;  
Kreisstelle Borken 

( Anja Keuck ) 
Pflanzenschutz/ 
Pflanzenbauberaterin 

( Martin Finke) 
Pflanzenschutz/ 
Pflanzenbauberater 

( Heinrich Emming) 
Kreislandwirt Borken 



 
 

 

 

 

 

Informationen zur Sachkunde im Pflanzenschutz:   

Die Landwirtschaftskammer möchte Ihnen im Rahmen der Pflanzenschutztagungen ein aktuelles Fort-
bildungsangebot bieten, das gleichzeitig die Anforderungen für die Fortbildungspflicht nach der Sach-
kunde-Verordnung erfüllt. 
Die Fortbildungsverpflichtung besteht, solange Sachkundige mit Pflanzenschutzmitteln umgehen und 
ist in feste Zeitblöcke von 3 Jahren eingeteilt. Innerhalb eines 3-Jahres-Blocks kann der Termin 
zur Teilnahme frei gewählt werden – eine frühe oder späte Teilnahme in einem Fortbildungsblock, 
verändert den Beginn der folgenden Blöcke nicht. 

Der erste Zeitraum für „Altsachkundige“, (Personen, die bereits am 14.02.2012 sachkundig waren), 
begann einheitlich am 01.01.2013 (dieses Datum ist auf der Plastikkarte aufgedruckt) und endete am 
31.12.2015. Anschließend folgte der nächste Dreijahreszeitraum, also vom 01.01.2016 bis 31.12.2018. 
Aktuell befinden wir uns im letzten Jahr des Fortbildungszeitraumes 2019/2020/2021. Der drei-
Jahreszeitraum endet am 31.12.2021.  

Für „Neusachkundige“, die nach dem 14.02.2012 den Sachkundenachweis erworben haben, beginnt 
der erste Dreijahreszeitraum für die Fortbildung mit dem auf der Plastikkarte aufgedruckten individu-
ellen Datum. Dieses Datum ist auf der Rückseite der Karte unter „Beginn erster Fortbildungszeitraum“ 
ablesbar. Der nächste Zeitblock von 3 Jahren schließt sich entsprechend an. 

Letzte Fortbildung?! Wer nicht mehr weiß wann er sich das letzte Mal fortgebildet hat, kann dies auf 
der individuell zugestellten Teilnahmebescheinigung in seinen eigenen Unterlagen nachschauen. 

 

„Ruhen“ der Sachkunde: Eine Fortbildung in einem Dreijahreszeitraum ist erforderlich, wenn Pflan-
zenschutz praktiziert wird (Anwendung oder Beratung oder Verkauf). Trifft dies nicht zu, „ruht“ die er-
worbene Sachkunde, eine Fortbildung ist in dem betreffenden 3-Jahres-Block nicht erforderlich. Bei 
Wiederaufnahme der Tätigkeit, z.B. nach Kauf einer Spritze, müssen Sachkundige zeitnah eine Fort-
bildung wahrnehmen. Der Beginn der Fortbildungszeiträume verändert sich durch das „Ruhen“ nicht. 

 

Organisation der Pflanzenschutztagung:  
Die Teilnahmegebühr für die Veranstaltung beträgt 37 € und die Verpflegungs- und Corona-
pausche beträgt 12,50 €.  Diese Gebühren werden von der Kreisstelle in Rechnung gestellt. Der 
Pflanzenschutzdienst in Köln erstellt und versendet die Teilnahmebescheinigung, die einen separa-
ten Gebührenbescheid in Höhe von 23 € zur Folge hat. Diese Gebühr muss die Kammer an das Land 
abführen.  
 

Anmeldung zu den Tagungen erforderlich: Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich.  
Anmeldeschluss: Montag, 08.11.2021. Auf der Internetseite der Kreisstelle Borken unter 

 

www.landwirtschaftskammer.de/borken 

 

gelangen Sie über den Link „ LastMinute Pflanzenschutztagung 2021“ zu der Veranstaltung in Süd-
lohn. 
Dort finden Sie unten auf der Seite einen Link auf das Online - Anmeldeformular für die Veranstaltung. 
Wenn Sie das Formular ausgefüllt und abgeschickt haben, erscheint eine Meldung auf dem Bildschirm, 
dass die Anmeldung funktioniert hat.  
Das Online - Anmeldeverfahren erleichtert uns auch das korrekte Erstellen der Teilnehmerlisten, die für 
die Teilnahmebescheinigungen beim Pflanzenschutzdienst eingereicht werden müssen. Bitte unbe-
dingt korrekte Anschrift und Geburtsdatum angeben. Wir bitten Sie deshalb um Verständnis für dieses 
Verfahren. 
 

 
 
 
 
 
 


